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Geschäftsgrundsätze 	A 03.02.01
Anbieten und Gewährung von Vorteilen 
Geschäftsgrundsatz
Als MA der medfacilities darf keinem Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, keinem Mitarbeiter eines anderen Unternehmens und keinem Dritten im Zusammenhang mit dienstlichen Tätigkeiten persönliche Vorteile (z. B. Geschenke) anboten oder gewährt werden. 
Dieses Verbot gilt auch dann, wenn eine Entscheidung des betreffenden Dritten auch ohne die Gewährung des Vorteils gleichermaßen ausgefallen wäre. Es ist bereits zu vermeiden, dass der Anschein entsteht, man wolle durch sachfremde Mittel Einfluss nehmen.
Ausnahmen bestehen lediglich: 
· in Hinsicht Geschenken, bei denen es sich um symbolhafte und geringwertige Gelegenheits- oder Werbegeschenke handelt, oder die im Einzelfall ausnahmsweise angemessen sind, wobei Barzahlungen oder vergleichbare Leistungen (z. B. Tankgutscheine) generell verboten sind;
· für Einladungen zu Geschäftsessen, die sich in einem angemessenen Rahmen halten.
Ist ein MA unsicher, ob ein Verhalten unangemessen, verboten ist oder nicht, sollte die PA oder die GF kontaktiert werden, um die Vorgehensweise zu besprechen. 
Im Zweifelsfall ist das Anbieten oder Gewähren des Vorteils zu unterlassen. 

Warum soll der Geschäftsgrundsatz beachtet werden?
Die Nichtbeachtung des Grundsatzes kann zu einer Verletzung von Antikorruptionsgesetzen und/oder zu wirtschaftlichem Schaden und einem Ansehensverlust der medfacilities führen. Daneben kann sich der MA bei Nichteinhaltung des Grundsatzes strafbar machen. Ein strafbares Handeln kann sich nicht nur in Hinsicht Zuwendungen an einen Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung ergeben, sondern auch in Bezug auf Zuwendungen an einen Geschäftspartner. 

Beispiele
Ein MA möchte einen Mitarbeiter eines anderen Unternehmens nach Abschluss eines Geschäfts zu einem angemessenen, guten Essen einladen.
 grundsätzlich in Ordnung
Ein MA möchte einen Mitarbeiter z.B. der Bauaufsicht zu einem Abendessen in ein nobles Restaurant einladen, um mit ihm eine mögliche Beschleunigung der Bearbeitung eines Baugenehmigungsantrags zu besprechen.
 Eine derartige Vorgehensweise ist nach den Landesgesetzen verboten.
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